
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/1/19 89/17/0182
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1990

Index

L34009 Abgabenordnung Wien

L37169 Kanalabgabe Wien

L82309 Abwasser Kanalisation Wien

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §63 Abs1;

AVG §66 Abs4;

BAO §250 Abs1;

KanalgebührenO Wr 1987;

Kanalräumungs- und KanalgebührenG Wr;

LAO Wr 1962 §195;

Beachte

Besprechung in: ÖStZ 1990, 368;

Rechtssatz

Enthält ein Schriftssatz alle essentiellen Bestandteile, die eine Berufung enthalten muß, so ist die Beh berechtigt und

verpBichtet, in dem Schriftsatz eine Berufung zu erblicken und über diese Berufung zu entscheiden (Hinweis E

6.6.1978, 738/78).

Schlagworte

Besondere verfahrensrechtliche Aufgaben der Berufungsbehörde Spruch des Berufungsbescheides
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